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Vorwort 
 
 
 
Der tiefgreifende politische, gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel, die fortschrei-
tende Internationalisierung und Globalisierung sowie die zunehmende Gefährdung der 
natürlichen Lebensgrundlagen haben die Rahmenbedingungen für die Entwicklung der 
Region Neckar-Alb verändert. Damit sind neue Perspektiven und Herausforderungen 
verbunden.  
 
Der Regionalplan Neckar-Alb 2012 führt wesentliche neue Akzente mit bewährten Ziel-
setzungen des Regionalplans Neckar-Alb 1993 zusammen, der mehr als 15 Jahre 
Richtschnur für die Raumentwicklung in der Region war. Damit werden auch der lang-
fristige Charakter regionalplanerischer Festlegungen und die Notwendigkeit der Konti-
nuität räumlicher Ordnung und Entwicklung unterstrichen. 
 
Mit der vorliegenden Überarbeitung des Regionalplans Neckar-Alb 2009 wird den neu-
esten demografischen, sozialen, ökologischen und ökonomischen Entwicklungen im 
Hinblick auf die nachhaltige Entwicklung der Region Neckar-Alb umfassend Rechnung 
getragen. 
 
Die fortschreitende Verstädterung und die Gefährdung wichtiger Lebensgrundlagen 
durch die zunehmenden Belastungen der Umwelt und den wachsenden Verbrauch von 
Landschaft, Energie, Rohstoffen und Wasser haben die Sicherung einer lebenswerten 
Zukunft in einer funktionsfähigen Umwelt zu einer zentralen, übergeordneten Aufgabe 
der Raumordnung gemacht. Eine Regionalentwicklung, die die sozialen und wirtschaft-
lichen Ansprüche mit den ökologischen Belangen in Einklang bringt, Folgegeneratio-
nen angemessene Lebens- und Gestaltungsspielräume sichert und zu einer dauerhaf-
ten, großräumig ausgewogenen Ordnung führt, wurde als Leitvorstellung im Raumord-
nungsgesetz des Bundes und im Landesplanungsgesetz verankert.  
 
Der Regionalplan ist am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Er hat auch die künfti-
gen Generationen im Blick. Wirtschaftliche, soziale und ökologische Belange sind 
gleichermaßen berücksichtigt. Auf der Grundlage eines umfassenden regionalen Zen-
tren- und Märktekonzepts Neckar-Alb (reZuM NA) und mit der neuesten Rechtsgrund-
lage der entsprechenden Windkraftplanung sowie mit den abgestimmten Festlegungen 
zur regionalen Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur leistet der Regionalplan einen 
Beitrag, die Region Neckar-Alb wirtschaftlich attraktiv, lebenswert und ökologisch intakt 
zu erhalten. 
 
Das Raumordnungsgesetz, das Landesplanungsgesetz und der Landesentwicklungs-
plan Baden-Württemberg stärken die regionale Ebene. Die Träger der Regionalpla-
nung sollen nach diesen Vorgaben nicht nur den Regionalplan erstellen, sondern auch 
auf seine Verwirklichung hinwirken und die Zusammenarbeit in der Region fördern. Der 
Regionalverband Neckar-Alb nimmt diese Aufgabe engagiert wahr. Die Zusammenar-
beit orientiert sich an der Zielsetzung, die regionalen Akteure zum Wohle der Region 
zusammenzuführen und Kräfte zu bündeln. Denn es hat sich gezeigt, dass zur Bewäl-
tigung vieler neuer Aufgabenfelder die Planungsebene der Kommunen zu klein und die 
des Landes zu groß ist. Hier ist die Kooperation auf regionaler Ebene gefordert. Insbe-
sondere die Intensivierung der regionalen Kooperation in der Europäischen Metropol-
region Stuttgart ist eine wesentliche Zukunftschance und Zukunftsaufgabe für die Re-
gion Neckar-Alb. Gleichzeitig gilt es, die Eigenständigkeit der Region zu stärken und 
den Standort Neckar-Alb konsequent weiter zu entwickeln, damit er auch künftig wett-
bewerbsfähig ist. 
 



 

Der Regionalplan Neckar-Alb 2012, der von einem breiten Konsens mit den kommuna-
len und fachplanerischen Entwicklungsvorstellungen getragen ist, bietet eine gute 
Grundlage für eine erfolgreiche und nachhaltige Regionalentwicklung. Daran mitzuar-
beiten, ist Aufgabe aller Verantwortlichen in unserer Region. 
 





 

und keine Ausschlussgebiete mehr. Der Regionalverband Neckar-Alb hat mit diesem 
Regionalplanentwurf der möglichen Gesetzesänderung Rechnung getragen und nur 
eine Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen vorgenommen. 
 
 
2. Form und Inhalt des Regionalplans 
 
Nach § 11 Abs. 3 LplG enthält der Regionalplan Festlegungen zur anzustrebenden 
Siedlungsstruktur, zur anzustrebenden Freiraumstruktur und zu den zu sichernden 
Standorten und Trassen für die Infrastruktur der Region, soweit es für die Entwicklung 
und Ordnung der räumlichen Struktur der Region erforderlich ist (Regionalbedeutsam-
keit).  
 
Die Festlegungen im Regionalplan erfolgen in Form von Zielen und Grundsätzen, die 
von der obersten Raumordnungs- und Landesplanungsbehörde (Wirtschaftsministeri-
um) für verbindlich erklärt werden. Dabei kommen gemäß § 11 Abs. 3 i. V. m. Abs. 7 
LplG die folgenden Gebietstypen in Betracht: 
 

- Vorranggebiete, 
- Vorbehaltsgebiete und 
- Ausschlussgebiete. 
 
In der Regel sind nur Vorranggebiete festzulegen, bei Standorten für Windkraftanlagen 
nach der noch bestehenden Rechtslage nur Vorranggebiete und Ausschlussgebiete. 
Auf Grund der bereits vorerwähnten möglichen Änderung des Landesplanungsgeset-
zes wurden bei Standorten für Windkraftanlagen nur Vorranggebiete festgelegt.  
 
Vorranggebiete sind für bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen vor-
gesehen; in diesen Gebieten sind andere raumbedeutsame Nutzungen ausgeschlos-
sen, soweit sie mit den vorrangigen Funktionen oder Nutzungen oder Zielen der 
Raumordnung nicht vereinbar sind. In Vorbehaltsgebieten haben bestimmte raumbe-
deutsame Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit konkurrierenden raum-
bedeutsamen Nutzungen ein besonderes Gewicht. In Ausschlussgebieten sind be-
stimmte raumbedeutsame Nutzungen, für die zugleich Vorranggebiete festgelegt sind, 
ausgeschlossen. 
 
Die Ziele und Grundsätze sind im Text des Regionalplans als solche zu formulieren 
und neben dem Text entweder durch den Buchstaben „Z“ für Ziele oder durch den 
Buchstaben „G“ für Grundsätze kenntlich zu machen. 
 
Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Pla-
nungen und Maßnahmen zu beachten; Grundsätze sind in der Abwägung oder bei der 
Ermessensausübung nach Maßgabe der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichti-
gen.  
 
In den Regionalplan sind die in § 11 Abs. 6 Satz 1 LplG aufgeführten Festlegungen des 
Landesentwicklungsplans nachrichtlich zu übernehmen; das sind 
 

- die Verdichtungsräume, 
- die Randzonen um die Verdichtungsräume und der Ländliche Raum  

mit seinen Verdichtungsbereichen, 
- die Oberzentren, Mittelzentren und Mittelbereiche sowie 
- die Landesentwicklungsachsen. 
 
Die nachrichtlichen Übernahmen sind durch den Buchstaben „N“ zu kennzeichnen.  
 



 

In den Regionalplan können Vorschläge an Fachplanungsträger zu raumbedeutsamen 
Fachplanungen aufgenommen werden; sie sind mit dem Buchstaben „V“ zu versehen. 
 
Der Regionalplan Neckar-Alb 2012 besteht aus dem Text mit Begründung, der Struk-
turkarte im Maßstab 1 : 200.000 und der Raumnutzungskarte im Maßstab 1 : 50.000. 
Die Begründung des Regionalplans enthält nach § 2 a LplG  
 

1.  eine zusammenfassende Erklärung, 
 

a) wie Umwelterwägungen in den Plan einbezogen wurden, 
 

b) wie der Umweltbericht sowie die Ergebnisse des Beteiligungsverfahrens nach 
§ 12 Abs. 2 bis 6 LplG im Plan berücksichtigt wurden und welche Gründe nach 
Abwägung mit den geprüften anderweitigen Planungsmöglichkeiten für die 
Festlegungen des Plans entscheidungserheblich waren, 

 

2. eine Zusammenstellung der Maßnahmen, die in Abstimmung mit der höheren 
Raumordnungsbehörde zur Überwachung erheblicher Umweltauswirkungen bei der 
Verwirklichung des Plans nach § 28 LplG durchgeführt werden sollen (Monitoring-
konzept). 

 
Die Plansätze sind durch „Ziel“ (Z), „Grundsatz“ (G) und „Vorschlag“ (V) sowie „Nach-
richtliche Übernahme“ (N) kenntlich gemacht. Die Darstellung erfolgt in Text und Karte, 
die einander entsprechen und ergänzen; sie sind durch Verweise miteinander ver-
knüpft. 
 
In der Strukturkarte sind die Raumkategorien gemäß dem Landesentwicklungsplan, die 
Entwicklungsachsen sowie die Zentralen Orte und Verflechtungsbereiche dargestellt.  
 
Die Raumnutzungskarte stellt zeichnerisch die Festlegungen für die Raumnutzung dar. 
Die zeichnerischen Darstellungen sind generalisiert und nicht parzellenscharf. Die ver-
wendeten Flächen, Symbole, Schraffuren und Linien bezeichnen den räumlichen Be-
reich, der für die weitere Ausformung vorgesehen ist. Die Ausformung erfolgt durch die 
Bauleitplanung, Planfeststellungsverfahren oder andere Verfahren. 
 
Der Planungszeitraum ist auf ca. 15 Jahre ausgerichtet. Nur im Bereich der Rohstoffsi-
cherung geht der Zeitraum darüber hinaus. 
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Region Neckar-Alb - Standort mit Zukunft! 
 
 
Die Region Neckar-Alb ist eine von zwölf Raumordnungsregionen in Baden-Württem-
berg. Sie umfasst die drei Landkreise Reutlingen, Tübingen und den Zollernalbkreis. In 
67 Städten und Gemeinden leben auf einer Fläche von 2.500 Quadratkilometern knapp 
700.000 Menschen. 
 
In den letzten 20 Jahren hat die Region fast 100.000 Einwohner hinzugewonnen. Die-
ses überdurchschnittliche Bevölkerungswachstum dokumentiert die Stärke der Region. 
Eine hohe Eigentumsquote, eine starke Kaufkraft und eine geringe Arbeitslosigkeit sind 
weitere Vorteile, die den Wirtschaftsraum auszeichnen. Besonderes Gewicht bei den 
weichen Standortfaktoren hat die Erholungslandschaft. Kulturhungrigen bietet die Re-
gion ein breites Angebot für fast alle Geschmacksrichtungen. Die Menschen haben ei-
nen attraktiven Wohn- und Arbeitsort.  
 
Der Wirtschaftsstandort Neckar-Alb liegt im Kräftefeld zwischen den Ballungsräumen 
München, Stuttgart und Zürich. Nach wie vor stark auf dem Sektor der Textiltechnolo-
gie und des Maschinenbaus, zählt er zu einer der Top-Adressen anspruchsvoller 
Technologien, vor allem im Bereich der Biotechnologie, der Medizintechnik sowie In-
formations- und Kommunikationstechnologie. Unternehmen wie Bosch (Elektronik und 
Halbleiterfertigung), Boss und Mey (Textil), Gambro und Erbe (Medizintechnik), Schwö-
rer (Fertighaus und Holzwirtschaft), Magura/bebro und Groz-Beckert (Zulieferer), Stoll 
und Wafios (Maschinenbau), Walter (Werkzeuge), Blickle (Räder und Rollen), Bizerba 
(Waagen) wirken als Leuchttürme. Auch viele kleinere Unternehmen haben sich mit 
Pionierleistungen eine gute Position am Weltmarkt gesichert. Insgesamt wird den Be-
trieben eine hohe Effizienz bei Forschung und Entwicklung bescheinigt.  
 
Forschung, Entwicklung und Bildung sind elementare Voraussetzungen für die Bewäl-
tigung der Zukunftsaufgaben. Mit der Universität Tübingen beheimatet die Region 
Neckar-Alb eine der renommiertesten und ältesten Universitäten Deutschlands. Von 
ihrem Ruf zeugen die erstklassigen Wissenschaftler, die an ihr forschen und lehren, 
zeugt die hohe Zahl der Studenten, die in Tübingen studieren. Die Hochschule Reutlin-
gen belegt regelmäßig die ersten Plätze in den Rankings, gerade die international aus-
gerichteten Wirtschaftsstudiengänge gelten als das Beste, was Deutschland diesbe-
züglich zu bieten hat. Auch die Hochschule Albstadt-Sigmaringen zieht mit ihrem viel-
fältigen Studienangebot von Engineering über Life Sciences bis Business- and Compu-
ter Science junge Menschen aus ganz Deutschland an; die Zahl der Bewerber liegt 
immer weit über der der Studienplätze. Ähnliches gilt für die Hochschule Rottenburg, 
auch wenn ihre Paradedisziplin in einem ganz anderen Feld zu suchen ist: Sie bildet 
top-qualifizierten Nachwuchs für die Forstwirtschaft aus. Das Angebot wird abgerundet 
durch die zukunftsträchtigen Studiengänge BioEnergie, Ressourcenmanagement Was-
ser und nachhaltige Energiewirtschaft und -technik. 
 
Aus der Region Neckar-Alb kommen erstklassig ausgebildete junge Menschen, und 
nicht nur von den Hochschulen: Die Region punktet mit einem dichten Netz an renom-
mierten beruflichen Schulen und vielfältigen Angeboten zur Aus- und Weiterbildung. 
Dazu kommen hochrangige Forschungseinrichtungen, von denen stellvertretend für al-
le das Max-Planck-Institut zu nennen ist. All das macht die Region Neckar-Alb zu ei-
nem Wissenschaftsstandort, an dem interdisziplinär gedacht und geforscht wird - und 
das kommt auch der Wirtschaft zugute. Denn hier arbeiten Theorie und Praxis Hand in 
Hand.  
 
Im Umfeld der regionalen Hochschulen ist in den letzten Jahren in mehreren hervorra-
gend ausgestatteten Technologieparks eine Gründerszene entstanden, die das Profil 
des Standorts Neckar-Alb in den nächsten Jahren nachhaltig prägen wird. Schon heute 
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sichert die enge Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft die Zukunftsfähigkeit 
der Region. 
 
Zukunft symbolisiert auch der Technologiepark Tübingen-Reutlingen (TTR). Er ist zwar 
einmalig attraktiv, dennoch gibt es ihn „doppelt“: Einmal am Standort Tübingen, wo die 
Biotechnologie einen Schwerpunkt bildet und einmal am Standort Reutlingen, wo die 
Hochtechnologie ihren Platz hat. Hier siedeln erfolgreiche Unternehmen aus der Medi-
zin-, Bio- und Nanotechnologie.  
 
Die BioRegio STERN Management GmbH - im Jahr 2001 gegründet - leistet Wirt-
schaftsförderung für die Biotechnologie in den Regionen Stuttgart und Neckar-Alb, mit 
Schwerpunkt in den Städten Esslingen, Reutlingen, Stuttgart und Tübingen. Ob Grün-
der oder Forscher, Unternehmer oder Investoren, sie alle erwarten Leistungen von der 
Wirtschaftsförderung, die sie dabei unterstützt, ihr Ziel zu erreichen. Sie suchen Infor-
mationen, den passenden Ansprechpartner oder Geldgeber. Um auf entsprechende 
Fragen die richtigen Antworten zu finden, muss man sich verstehen. Darum spricht die 
BioRegio STERN Management GmbH die Sprache des Wissenschaftlers ebenso wie 
die Sprache des Venture-Kapitalisten. Themen und Menschen zueinander zu bringen, 
die auf den ersten Blick nicht zusammen passen, ist erklärtes Ziel. Dabei überschreitet 
die Wirtschaftsförderung auch Grenzen, denn wenn die Biotechnologie in Deutschland 
vorankommt, nützt das auch der Region und umgekehrt.  
 
Bei der BioRegio STERN Management GmbH ist man davon überzeugt - und ihre Stu-
die zum Thema Regenerative Medizin bestätigt es nachdrücklich -, dass die Zukunft 
der Medizintechnik eng mit der Biotechnologie verknüpft sein wird. Deshalb wird schon 
jetzt für die richtigen Verbindungen gesorgt. Hier wie da ist interdisziplinäres Denken 
selbstverständlich. Die Medizintechnik arbeitet ebenso mit der Laser- und Materialfor-
schung zusammen wie mit der Mikrosystemtechnik, der Informations- und Nanotechno-
logie. Nahezu 100 Medizintechnik-Unternehmen prägen die „High-tech-Med-tech-
Landschaft“ in der STERN-Region. In Hechingen, dem „Medical-Valley“, sind die Glo-
bal-Players der Branche ebenso zu Hause wie ihre Zulieferer, darunter mittelständi-
sche Unternehmen mit Innovationskraft, die mit ihren Produkten weltweit für Aufsehen 
sorgen. Medizinisches, technisch-wissenschaftliches und industrielles Know-how wird 
hier systematisch verknüpft. 
 
Obwohl als Teil der Europäischen Metropolregion Stuttgart im Schwerefeld eines Bal-
lungsraums gelegen, ist die Region Neckar-Alb überschaubar geblieben. Sie bringt 
auch in Zukunft neben sehr guten Bedingungen zum Leben, Lernen und Arbeiten eine 
insgesamt vorzeigbare Infrastruktur mit - der Flughafen (bald mit direkter ICE-Anbin-
dung) und die neue Landesmesse liegen unmittelbar vor der Haustüre.  
 
Im Standortwettbewerb kommt - neben messbaren Größen wie Grundstücks- und 
Mietpreisen, Steuern und Abgaben - den sogenannten weichen Faktoren immer größe-
re Bedeutung zu. Zu diesen zählt auch, wie die Region ihre Ressourcen in der Verbin-
dung von Wirtschaft, Wissenschaft und Landschaft nutzt und geschlossen anbietet. So 
besteht die Arbeit der 2003 gegründeten Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zol-
lernalb GmbH darin, das Gesamtpaket Neckar-Alb seinem hochwertigen Inhalt ange-
messen zu vermarkten. Gegenstand der Standortagentur nach dem Gesellschaftsver-
trag ist, „im Rahmen der kommunalen Aufgabenerfüllung die Entwicklung, Bündelung 
und Durchführung von Maßnahmen des Standortmarketings für die Region Neckar-Alb 
zur Stärkung der Region Neckar-Alb, insbesondere innerhalb der Europäischen Metro-
polregion Stuttgart. Zum Unternehmensgegenstand gehören sämtliche damit zusam-
menhängende und den Gesellschaftszweck fördernde Geschäfte“. Die Standortagentur 
setzt sich also das Marketing für die gesamte Region zum Ziel, ohne das Subsidiari-
tätsprinzip zu verletzen und in Konkurrenz zu kommunalen Marketingmaßnahmen zu 
treten. Übergreifendes Marketing soll die Blicke auf den Lebens- und Wirtschaftsraum 
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als Ganzes ziehen - kein leichtes Unterfangen, denn sowohl national als auch interna-
tional ist die Region Neckar-Alb noch kein Begriff. Mit der Standortagentur sind aber 
die Voraussetzungen gegeben, den Traum von der etablierten Marke Region Neckar-
Alb wahr werden zu lassen. 
 
Einigkeit macht stark - und die Region Neckar-Alb entwickelt zunehmend ihre Kräfte: 
Das Bewusstsein für den gemeinsamen Lebens- und Wirtschaftsraum steigt stetig. Un-
ternehmen ziehen daraus klare Vorteile, denn auch in den Kommunen reicht der Blick 
weit über den eigenen Kirchturm hinaus. Städteübergreifende Gewerbegebiete, Flä-
chenpools, interkommunale Märkte- und Innenstadtkonzepte und viele andere Koope-
rationsmodelle bündeln die Stärken der Region mit durchschlagendem Erfolg. 
 
Die Lagegunst innerhalb der Europäischen Metropolregion Stuttgart, die Stärken in der 
Bildung, der Forschung, der Wissenschaft, der Wirtschaft und nicht zuletzt auch die 
hohe Lebensqualität sind Vorzüge, die der Region Neckar-Alb ein unverwechselbares 
Profil im deutschen und europäischen Umfeld geben. 
 
Es ist Aufgabe aller in der Region Verantwortlichen, daran mitzuwirken, den Standort 
Neckar-Alb konsequent weiter zu entwickeln und für die Zukunft wettbewerbsfähig zu 
halten. 
 
Mit dem Regionalplan werden fachlich übergreifend die ökonomischen Belange, die 
Versorgung und Mobilität ebenso wie die natürlichen Lebensgrundlagen räumlich gesi-
chert und am Prinzip der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Das „Zukunftskonzept Regional-
plan“ hat zum Ziel, die Region Neckar-Alb als Ganzes für ihre Bewohner, für Unter-
nehmer, Investoren, Arbeitnehmer und Gäste attraktiv zu erhalten oder möglichst noch 
attraktiver zu machen.  
 
Leitlinie muss sein, die Chancen der überregionalen Zusammenarbeit in der Europäi-
schen Metropolregion Stuttgart zu nutzen, gleichzeitig aber auch die Eigenständigkeit 
der Region Neckar-Alb zu stärken. Insbesondere vor dem Hintergrund zahlreicher ge-
meinsamer Interessen strebt die Region Neckar-Alb eine Intensivierung der Zusam-
menarbeit in der Europäischen Metropolregion auf der Ebene von Politik, Wissen-
schaft, Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft an.  
 
Mit Blick auf die Erfüllung der besonderen regionalen Entwicklungsaufgaben des Lan-
desentwicklungsplans 2002 betont und unterstützt der Regionalplan nachdrücklich die 
Rolle des Oberzentrums Reutlingen/Tübingen innerhalb der Europäischen Metropolre-
gion Stuttgart sowie seine Ausstrahlung auf die gesamte Region Neckar-Alb und dar-
über hinaus.  
 
Um die Wettbewerbsfähigkeit der Region entsprechend ihrer Potenziale zu verbessern, 
hat die Regionalplanung die Aufgabe, in enger Zusammenarbeit mit den regionalen 
Akteuren Entwicklungsprozesse zu initiieren, zu moderieren und zu koordinieren sowie 
verschiedene Formen der interkommunalen Kooperation, auch grenzüberschreitend, 
zu unterstützen.  
 
Diese Zusammenarbeit dient in erster Linie der Umsetzung der Regionalplanung, muss 
aber wegen der vielfältigen räumlichen und funktionalen Zusammenhänge über die 
„klassischen“ Themenfelder hinausgehen. Die Regionalplanung in der Region Neckar-
Alb erschöpft sich nicht in der Erstellung von Plänen und Festlegungen, sondern soll 
als ein dynamischer politischer Prozess der Verständigung über regionale Zielvorstel-
lungen und ihre Umsetzung verstanden werden. Im Vordergrund steht die Suche nach 
gemeinsamen Lösungen staatlicher, kommunaler, aber auch privater Akteure auf allen 
Feldern der Regionalentwicklung. 
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1 Räumliche Entwicklung und Ordnung der Region  
 
 
Die im Regionalplan Neckar-Alb 1993 enthaltene Analyse der räumlichen Gesamtsituation hat nach 
wie vor Gültigkeit: 
 
Die räumliche Entwicklung der Region Neckar-Alb ist gekennzeichnet durch 
 

- die Nähe zum Ballungsraum Stuttgart und die davon ausgehenden Impulse, vor allem im nörd-
lichen Teil der Region, 

- die Eigendynamik des zum Verdichtungsraum Stuttgart gehörenden Raums um das Oberzen-
trum Reutlingen/Tübingen, 

- die Ausstrahlung des Verdichtungsraums auf die Gemeinden in seiner Randzone,  
- den Strukturwandel der ehemals einseitig auf die Textilindustrie ausgerichteten Wirtschaft, 

insbesondere im Verdichtungsbereich im Ländlichen Raum Albstadt/Balingen/Hechingen,  
- den strukturellen Wandel der Landwirtschaft, vornehmlich in den südlichen Teilen des Ländli-

chen Raums.  
 
Die innerregionalen Ungleichgewichte bergen die Gefahr der Minderung der Standortqualitäten für 
Wohnen und Gewerbe in sich, und zwar wegen der  
 

- starken Beanspruchung der Ressourcen im Verdichtungsraum,  
- fehlenden Tragfähigkeit für eine leistungsfähige technische und soziale Infrastruktur im Länd-

lichen Raum und  
- mangelhaften Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz. 

 
Veränderungen haben sich durch die Globalisierung der Wirtschaft allgemein, insbesondere aber 
den europäischen Binnenmarkt, die Vereinigung der beiden deutschen Staaten und die EU-
Erweiterung nach Osteuropa ergeben. Damit sind neue Impulse, aber auch ein verstärkter Wettbe-
werb für die Region Neckar-Alb und ihre Teilräume verbunden.  
 
Der demografische Wandel ist ein zentrales gesellschaftliches und politisches Thema. Auch für die 
Regionalplanung ist er eine Herausforderung und ein wichtiges Handlungsfeld. Die demografi-
schen Veränderungen erfordern dringend Weichenstellungen für eine nachhaltige, zukunftsfähige 
Infrastruktur- und Regionalentwicklung. Nachhaltige Siedlungsentwicklung ist dafür eine zentrale 
Bedingung. Sie ist gleichzeitig eine wichtige Voraussetzung für eine angemessene und kostenspa-
rende technische und soziale Infrastrukturversorgung.  
 
Um in allen Teilen der vielfältigen Region Neckar-Alb gleichwertige Lebensverhältnisse zu ermögli-
chen, sind Leitvorstellungen im Sinne einer wirtschaftlichen, sozial gerechten und ökologisch trag-
fähigen Entwicklung erforderlich. Gleichwertigkeit bedeutet nicht identische Lebensverhältnisse an 
jedem Ort, sondern aus Sicht der Raumordnung die Gewährleistung des Zugangs zu Leistungen 
und Einrichtungen der Daseinsvorsorge und zu Erwerbsmöglichkeiten sowie die Gewährleistung 
bestimmter Standards an Infrastrukturausstattung und Umweltqualitäten.  
 
Neue Herausforderungen sind durch die Klimaveränderung und die energiepolitische Wende ent-
standen. Die erhöhten Risiken stellen besondere Anforderungen an den vorbeugenden Charakter 
der Regionalplanung sowohl hinsichtlich der Reduzierung der Luftschadstoffe durch den Einsatz 
regenerativer Energien und der Förderung des ÖPNV als auch durch die Vermeidung von Versiege-
lung von Freiflächen und die Offenhaltung von Retentionsräumen für den Hochwasserschutz. 
 
Der Regionalplan betrachtet die Region als Funktionsraum, in dem ein Ausgleich von Nutzungsan-
sprüchen unter Berücksichtigung der Tragfähigkeit der natürlichen Ressourcen und der regions-
spezifischen Entwicklungspotenziale stattfinden muss. Er will den Rahmen für eine hohe wirt-
schaftliche Leistungskraft und eine gesunde Umwelt setzen. Als verbindliches räumliches Leitbild 
für die Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur leistet er einen Beitrag zur nachhaltigen Entwick-
lung der Region Neckar-Alb. 
 
Der Regionalplan stellt das raumplanerische Gesamtkonzept dar, das langfristig ausgerichtet ist, 
fachübergreifend ansetzt und verbindliche Vorgaben für die kommunalen Planungen und die 
Fachplanungen macht. An der Nahtstelle zwischen örtlicher und überörtlicher Planung konkreti-
siert der Regionalplan die Ziele und Grundsätze des Bundes und des Landes. Angestrebt wird da-
bei eine Balance zwischen notwendiger regionaler Steuerung und kommunaler Planung. 
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G (1) Die Entwicklung der Region Neckar-Alb ist an den Grundsätzen der Nachhaltigkeit 
auszurichten. Bei der Befriedigung der sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche sind 
die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen, ein hohes Maß an Lebens- und Um-
weltqualität anzustreben und angemessene Gestaltungsmöglichkeiten für künftige Ge-
nerationen offen zu halten. 

 
G (2) In allen Teilräumen der Region ist unter Berücksichtigung der weiteren Bevölke-

rungsentwicklung auf gleichwertige Lebensverhältnisse und eine tragfähige Sozial-
struktur hinzuwirken. Dazu sind eine ausreichende Bereitstellung von Wohnraum, ge-
sunde Umweltbedingungen, eine bedarfsgerechte Ausstattung mit siedlungsnahen 
Grün- und Erholungsflächen, ein breites Angebot an Arbeitsplätzen unterschiedlicher 
Anforderungen, eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Infrastruktureinrichtungen und 
eine wohnortnahe Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen anzustreben. Dies 
schließt wohnortnahe Grundschulen und handlungsfähige weiterführende Schulen so-
wie deren angemessene Erreichbarkeit mit ein. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der 
verschiedenen demografischen und sozialen Gruppen der Gesellschaft sowie die be-
sondere Situation von Frauen, Familien und Kindern, älteren Menschen sowie Men-
schen mit Behinderungen sind zu berücksichtigen.  

 
G (3) Zur Sicherung einer ausgewogenen räumlichen Entwicklung ist die dezentrale 

Siedlungsstruktur zu festigen und weiter zu entwickeln. Dazu sind die Zentralen Orte in 
ihrer Leistungskraft zu stärken, die Siedlungsentwicklung am Netz der Zentralen Orte 
und Entwicklungsachsen auszurichten und die Siedlungstätigkeit vorrangig in Sied-
lungsbereichen zu konzentrieren. 

 
G (4) Die Region Neckar-Alb als Lebens- und Wirtschaftsraum ist in ihrer Wettbewerbs-

fähigkeit und Attraktivität zu stärken. Dazu ist die Wirtschaft bei der Erschließung von 
Wachstumsfeldern, beim Einsatz neuer Schlüsseltechnologien, bei der Einrichtung zu-
kunftsorientierter Ausbildungsgänge und durch die Vorhaltung geeigneter Standorte für 
Ansiedlungen und Erweiterungen zu unterstützen. 

 
G (5) Zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Region ist eine flächendeckende Versor-

gung mit moderner Infrastruktur sicherzustellen, die die Wettbewerbsfähigkeit der Wirt-
schaft und die Funktion der Zentralen Orte stärkt, die räumliche Kooperation und den 
Leistungsaustausch fördert und die großräumige Einbindung der Region gewährleistet. 
Dazu sind die infrastrukturellen Einrichtungen unter Beachtung von Leistungsfähigkeit, 
Nachhaltigkeit und Tragfähigkeit bedarfsgerecht und zukunftsorientiert auszubauen 
und zu vernetzen. 

 
G (6) Siedlungsentwicklung und Verkehrsinfrastruktur sind so aufeinander abzustimmen, 

dass eine bedarfsgerechte Anbindung und Erschließung aller Teilräume und eine Ver-
minderung der verkehrsbedingten Immissionsbelastungen erreicht werden. Dazu ist 
das Gesamtverkehrsnetz im Rahmen integrierter Verkehrskonzepte weiter zu entwi-
ckeln und vor allem in den verkehrlich hochbelasteten Räumen auf eine Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit des Verkehrssystems, eine Verlagerung auf umweltverträgliche 
Verkehrsträger und eine Vermeidung zusätzlichen motorisierten Verkehrs hinzuwirken. 

 
G (7) Die natürlichen Lebensgrundlagen sind dauerhaft zu sichern. Die Naturgüter 

Boden, Wasser, Luft und Klima sowie die Tier- und Pflanzenwelt sind zu bewahren, die 
Landschaft ist in ihrer Vielfalt und Eigenart zu schützen und weiterzuentwickeln. Dazu 
ist die Nutzung von Freiräumen für Siedlungen, Verkehrswege und Infrastruktureinrich-
tungen durch Konzentration, Bündelung, Ausbau vor Neubau sowie Wiedernutzung 
von Brachflächen auf das für die weitere Entwicklung notwendige Maß zu begrenzen. 
Beeinträchtigungen ökologischer Funktionen sind zu minimieren und nachteilige Fol-
gen nicht vermeidbarer Eingriffe sind auszugleichen. Zur langfristigen Sicherung von 
Entwicklungsmöglichkeiten ist anzustreben, die Inanspruchnahme bislang unbebauter 
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Flächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke deutlich zurückzuführen. Interkommunale 
Zusammenarbeit zur Erreichung einer ressourcenschonenden Siedlungsentwicklung 
soll verstärkt gefördert werden. Für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild be-
deutsame Freiräume sind zu sichern und zu einem großräumigen Freiraumverbund zu 
entwickeln. 

 
Z (8) Die Region Neckar-Alb in ihrer Gesamtheit wirkt als eigenständiger Pol und 

gleichberechtigter Partner im Netzwerk der Europäischen Metropolregion Stuttgart mit. 
Dazu ist die Region im internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig weiterzuentwi-
ckeln. Hierfür sind einerseits die Standortvorteile der Wirtschaftsregion Stuttgart zu 
nutzen, andererseits ist eine eigenständige Regionalentwicklung anzustreben. Die wirt-
schaftlichen, verkehrlichen, kulturellen und touristischen Funktionen der Europäischen 
Metropolregion Stuttgart sollen gestärkt und ausgebaut und zugleich positive Wirkun-
gen für die gesamte Region Neckar-Alb erzielt werden. 

 
Z (9) Die besondere Bedeutung des Raums um das Oberzentrum Reutlingen/Tübingen 

innerhalb der Europäischen Metropolregion Stuttgart und die Mittlerrolle in andere Teile 
der Region Neckar-Alb sind zu wahren und zu nutzen. Dazu sind die oberzentralen 
Funktionen zu stärken, insbesondere durch den Ausbau in den Bereichen Kultur, Wis-
senschaft und Forschung, Technologie und Dienstleistung sowie durch die Ausgestal-
tung der Landesentwicklungsachse nach Stuttgart. Als Standorte großstädtischer Prä-
gung soll das Oberzentrum Reutlingen/Tübingen die Versorgung des Verflechtungsbe-
reichs Region Neckar-Alb mit hochqualifizierten und spezialisierten Einrichtungen und 
Arbeitsplätzen gewährleisten. Dazu sind die infrastrukturellen Voraussetzungen zu 
verbessern, verdichtungs- und verkehrsbedingte Belastungen zu vermindern sowie re-
gionale Kooperation zu fördern.  

 
G (10) Die Zusammenarbeit von Gemeinden zur Stärkung teilräumlicher Entwicklungen 

soll gefördert werden. Synergieeffekte durch Bündelung, Spezialisierung und Vernet-
zung, auch regionsübergreifend, können zu einer Verbesserung der Entwicklungs-
chancen führen. Interkommunale Kooperationen, auch regionsübergreifende, sind zu-
kunftsweisend und zu unterstützen. 

 
Z (11) Die Region Neckar-Alb unterstützt die Zusammenarbeit im Städtenetz Gäu-

Quadrat, das die vier Mittelbereiche Rottenburg am Neckar, Horb, Nagold und Herren-
berg umfasst.  

 
 

Begründung 

 
Kapitel 1 gibt die raumordnerischen Kernaussagen für die weitere Entwicklung der Region Neckar-Alb und 
ihrer Teilräume wieder und stellt einen Orientierungsrahmen für die Konkretisierung und Umsetzung dar. 
Es enthält einerseits bewährte Zielsetzungen, die sich an der im Grundgesetz verankerten Forderung nach 
gleichwertigen Lebensverhältnissen und der historisch gewachsenen räumlichen Struktur der Region aus-
richten. Andererseits enthält das Kapitel auch neue Akzente, wie den notwendigen Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung.  
 
zu PS 1 G (1) 

Die grundsätzlichen Festlegungen zur Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur zielen darauf ab, die Region 
als Lebens- und Wirtschaftsraum in ihrer Qualität und in ihrer Wettbewerbsfähigkeit unter geänderten wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zu sichern und zu stärken. Leitvor-
stellung ist dabei eine an sozialer Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Effizienz und sparsamer Inanspruchnah-
me natürlicher Ressourcen ausgerichtete Siedlungs- und Freiraumentwicklung, die die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Ansprüche mit den ökologischen Belangen in Einklang bringt und zu einer dauerhaf-
ten, großräumig ausgewogenen Ordnung führt.  
 
Dahinter steht die Erkenntnis, dass einzelne Raumansprüche bei ihrer Realisierung örtlich erheblich in 
ökologische Funktionen eingreifen können und daher der geforderte Einklang nur im überörtlichen, d. h. 
regionalen Maßstab erreicht werden kann. Die Entwicklung der Region Neckar-Alb ist am Prinzip der 
Nachhaltigkeit auszurichten. Auch wenn die Nachhaltigkeit in den drei Sektoren Ökologie, Ökonomie und 
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Soziales nicht vollständig erreicht werden kann - der Weg ist das Ziel. Nachhaltigkeit bedeutet Zukunftsfä-
higkeit. Nachhaltigkeit ist das Leitmotiv der Regionalplanung. 
 
zu PS 1 G (2) 

Im Vordergrund stehen weiterhin die Sicherung von Lebensqualität und Wohlstand und die Entfaltung der 
Persönlichkeit. Eines der wichtigsten Ziele ergibt sich dabei aus der Forderung nach gleichwertigen Le-
bensverhältnissen. Angestrebt wird eine ausgewogene räumliche Entwicklung, die alle Regionsteile an-
gemessen am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Fortschritt teilhaben lässt und hilft, großräumige 
Unterschiede abzubauen. Dies ist ein Hauptziel der Regionalplanung in der Region Neckar-Alb. 
 
Im Rahmen dieser Zielsetzung soll den unterschiedlichen Bedürfnissen der verschiedenen sozialen und 
demografischen Gruppen der Bevölkerung Rechnung getragen und vor allem der Situation von Frauen, 
Familien und Kindern sowie Menschen mit Behinderungen stärker entsprochen werden. Die Sicherung ei-
ner wohnortnahen Versorgung, die Wahrung wohnortnaher Erholungsräume, die Schaffung familien-
freundlicher Wohn- und Wohnumfeldbedingungen sowie die Ausrichtung neuer Bauflächen auf eine Be-
dienung durch öffentliche Verkehre sind anzustreben. Auch die aus der deutlich gestiegenen Lebenser-
wartung und der stark zurückgegangenen Geburtenrate resultierenden altersstrukturellen Verschiebungen 
sollen stärker Berücksichtigung finden. 
 
zu PS 1 G (3) 

Die weitere Siedlungsentwicklung soll sich zur Vermeidung einer einseitigen Belastung der verdichteten 
Räume und zur Verbesserung der Entwicklungschancen ländlicher Gebiete stärker an der dezentralen 
Raumstruktur der Region orientieren. Dabei soll zur Sicherstellung einer angemessenen und wohnortna-
hen Versorgung mit Waren, Dienstleistungen und Arbeitsmöglichkeiten, zur Sicherung der Tragfähigkeit 
infrastruktureller Einrichtungen sowie zur Verhinderung einer ungeordneten Zersiedelung der freien Land-
schaft die Siedlungstätigkeit am Netz der Zentralen Orte ausgerichtet und im Interesse eines sparsamen 
Umgangs mit der freien Landschaft vorrangig in den festgelegten Siedlungsbereichen konzentriert werden.  
 
Tragfähige Infrastrukturen erfordern eine Konzentration. Das ist um so wichtiger, je geringer die Sied-
lungsdichte ist. Dies gilt sowohl im großräumigen Verhältnis zu Stuttgart als Ballungsschwerpunkt im Nor-
den, als auch im ländlich geprägten Süden der Region. Als Teil der Europäischen Metropolregion Stuttgart 
bildet der Raum um das eigenständige Oberzentrum Reutlingen/Tübingen den Trittstein zur Vermittlung 
der Impulse in den Ländlichen Raum bis zum Bodensee. Andererseits sollen die Mittel-, Unter- und Klein-
zentren im Ländlichen Raum die notwendige Infrastruktur aufrecht erhalten, um die Impulse aufnehmen 
und die Versorgung der Bevölkerung sicherstellen zu können. 
 
zu PS 1 G (4) und G (5) 

Zur langfristigen Sicherung von Wohlstand und Beschäftigung sollen Wettbewerbsfähigkeit und Attraktivi-
tät des Standorts Neckar-Alb gestärkt werden. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sollen durch Be-
reitstellung moderner Infrastruktureinrichtungen, wie bedarfsgerechte Anbindung und Erschließung der 
Teilräume, und durch Stärkung „weicher“ Standortfaktoren unterstützt werden.  
 
Die Dynamik der Bevölkerungsentwicklung, die sich in einer Zunahme von fast 100.000 Einwohnern seit 
der Volkszählung 1987 ausdrückt, steht in enger Verbindung mit dem Arbeitsplatzangebot. Nur dort findet 
eine Zuwanderung statt, wo in angemessener Entfernung zum Wohnort Arbeitsplätze vorhanden sind oder 
geschaffen werden. Ziel der Regionalplanung muss es deshalb sein, die räumlichen Disparitäten dahinge-
hend zu überwinden, dass ein breites Angebot an Arbeitsplätzen unterschiedlicher Anforderungen und die 
entsprechenden modernen Infrastruktureinrichtungen bereit gestellt werden. Dazu ist auf die Festlegung 
dezentral gelegener Gewerbegebiete und/oder die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur sowie die Stär-
kung „weicher Standortfaktoren“ hinzuwirken.  
 
zu PS 1 G (6) 

Die politischen und wirtschaftlichen Veränderungen der 1980er und 1990er Jahre haben die Entwicklung 
der Region und die räumlichen Verflechtungen stark beeinflusst. Das Verkehrsaufkommen hat sich deut-
lich erhöht; die Verkehrsbeziehungen und die Intensität der Verkehrsströme haben weiter zugenommen. 
Die Leistungsfähigkeit des Verkehrsnetzes muss zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Region und 
der Standortattraktivität der Städte und Gemeinden an diese Veränderungen angepasst werden. Dazu soll 
insbesondere in den verkehrlich hoch belasteten Räumen die Verkehrsinfrastruktur unter Berücksichtigung 
der speziellen Potenziale der verschiedenen Verkehrsträger bedarfsgerecht vernetzt und ausgebaut wer-
den. Gleichzeitig ist auf eine Verminderung verkehrsbedingter Belastungen hinzuwirken und bei Sied-
lungserweiterungen die Bedienung durch öffentliche Verkehre anzustreben.  
 
zu PS 1 G (7) 

Der Schutz von Natur und Umwelt, d. h. ein sensibler Umgang mit der Landschaft und eine verantwortli-
che, an der Regenerationsfähigkeit und den Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft ausgerichtete Nutzung 
der Naturgüter, sollen oberstes Gebot aller räumlicher Planung sein. Ziel ist es insbesondere, der Inan-
spruchnahme und Zersiedelung freier Landschaft durch verstärkte Innenentwicklung und Arrondierung 
entgegenzuwirken. Nicht vermeidbare Eingriffe sollen durch Konzentration, Bündelung, Ausbau statt Neu-



9 

bau und Wiedernutzung von Brachflächen minimiert werden. Nicht mehr benötigte Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen sind zu renaturieren oder zu rekultivieren und belastete Freiräume dauerhaft aufzuwerten.  
 
zu PS 1 Z (8) und Z (9) 

Ein vorrangiges Ziel des Landesentwicklungsplans (LEP) 2002 ist die Stärkung der regionalen Eigenkräfte 
(Kapitel 6). Damit wurden die bisherigen Instrumente der Regionalverbände ausdrücklich bestätigt, aber 
auch neue Formen der Regionalpolitik nachdrücklich herausgestellt und normiert. 
 
Die Region Neckar-Alb ist Teil der Europäischen Metropolregion Stuttgart, die durch die Ministerkonferenz 
für Raumordnung im Raumordnungspolitischen Handlungsrahmen 1995 ausgewiesen worden ist. Europä-
ische Metropolregionen sind Motoren der gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Entwicklung. Sie sollen die Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit Deutschlands und Europas erhalten und 
dazu beitragen, den europäischen Integrationsprozess zu beschleunigen. Ein wesentliches Kennzeichen 
Europäischer Metropolregionen ist ihre gute Erreichbarkeit auf internationaler Ebene.  
 
Die Konzeption der Europäischen Metropolregion bietet die Möglichkeit der Verteilung und Vernetzung von 
Raumfunktionen im regionalen Maßstab; es wird damit aber keine Konzentration auf ein Zentrum ange-
strebt. Der Landesentwicklungsplan (LEP) 2002 unterstützt mit seinem Kapitel 6 die Stärkung der regiona-
len Ebene. Diese Zielsetzung wird insbesondere dadurch verfolgt, dass für unterschiedlich strukturierte 
Teilräume des Landes besondere Entwicklungsaufgaben festgelegt werden. Die Ziele und Grundsätze in 
den Plansätzen 6.2.2 und 6.2.2.1 bis 6.2.2.3 betreffen ein Bündel von Maßnahmen aus den Bereichen 
Verkehr, Wirtschaft, Wissenschaft, Umwelt, Soziales und wenden sich dementsprechend an viele berührte 
regionale Akteure. Ohne eine intensive Zusammenarbeit dieser regionalen Akteure in unterschiedlichen 
Institutionen und auf unterschiedlichen Ebenen kann das Dauerprojekt Metropolregion nicht erfolgreich 
vorangebracht werden.  
 
In Plansatz 6.2.2.1 LEP 2002 sind für die Europäische Metropolregion Stuttgart folgende besondere regio-
nale Entwicklungsaufgaben festgelegt: 
 

- Verbesserung der Erreichbarkeit anderer Europäischer Metropolregionen in Deutschland und ver-
gleichbarer Regionen in Europa durch den Ausbau der Fernstraßen und des Hochgeschwindigkeits-
verkehrs der Bahn, insbesondere durch die Realisierung der Projekte „Stuttgart 21“ und der Ma-
gistrale Paris - Stuttgart - Budapest, und durch deren Verknüpfung mit den regional bedeutsamen 
Netzen, 

 

- Erhaltung, Ausbau und Ansiedlung von Institutionen und Infrastrukturen mit internationaler und natio-
naler Bedeutung,  

 

- Weiterentwicklung der Funktionsfähigkeit des Landesflughafens Stuttgart im Gesamtverkehrsnetz, 
insbesondere Einbindung in das Hochgeschwindigkeitsnetz und den Regionalverkehr der Bahn,  

 

- Errichtung und Betrieb der Landesmesse mit leistungsfähigen Anschlüssen an das Schienen- und 
Straßennetz und in räumlicher Nähe zum Landesflughafen Stuttgart als zukunftsfähige Dienstleis-
tungseinrichtung mit Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, 

 

- Erhaltung und Steigerung der Attraktivität als Lebens- und Wirtschaftsraum und Wirtschaftsstandort, 
insbesondere durch Bewahrung der dezentralen Siedlungsstruktur, Vernetzung der Freiraumfunktio-
nen und Weiterentwicklung des Verkehrssystems mit dem Ziel einer nachhaltigen, sozial- und um-
weltverträglichen Mobilität. 

 
In Plansatz 6.1.3 legt der LEP ausdrücklich als Ziel der Raumordnung fest, dass die Abstimmung und 
Verwirklichung der Entwicklungsziele seitens der Regionalverbände im Benehmen mit anderen regionalen 
Akteuren durch regionales Management zu unterstützen sind. Die Regionalverbände wirken dabei im 
Rahmen ihrer (gesetzlich verankerten) Beratungs-, Moderations- und Koordinationsfunktion auf die inhalt-
liche Umsetzung der Regionalpläne hin (Plansatz 6.1.2). Zudem sind sie gerade mit Blick auf die Erfüllung 
besonderer regionaler Entwicklungsaufgaben dazu aufgerufen, die notwendige Abstimmung anzustreben. 
Die Umsetzung des Entwicklungsziels der Europäischen Metropolregion Stuttgart ist demnach auch eine 
Pflichtaufgabe der berührten Regionalverbände. 
 
Leitlinie des Regionalverbands Neckar-Alb ist es, die Chancen der überregionalen Zusammenarbeit zu 
nutzen, gleichzeitig aber auch die Eigenständigkeit der Region Neckar-Alb zu stärken. Insbesondere vor 
dem Hintergrund zahlreicher gemeinsamer Interessen strebt die Region Neckar-Alb eine Intensivierung 
der Zusammenarbeit in der Europäischen Metropolregion auf der Ebene von Politik, Verwaltung, Wirt-
schaft und Wissenschaft an. Der Standort Neckar-Alb kann sich dabei selbstbewusst positionieren.  
 
Im Rahmen der Beratung des Regionalen Entwicklungskonzepts Neckar-Alb 2005, das am 6. Dezember 
2005 verabschiedet wurde, hat die Verbandsversammlung beschlossen, dass  
 

- die Europäische Metropolregion Stuttgart in einem freiwilligen Zusammenschluss gleichberechtigter 
Partner ohne weitere Verwaltungs- und Organisationsstrukturen vorangebracht werden soll, 
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- sich die Kooperation auf Projekte konzentrieren soll, die sich aus den wechselseitigen Ressourcen 
ergeben. 

 
Der Regionalverband Neckar-Alb hat - auch aufgrund von Forderungen aus dem kommunalen Bereich 
und der Wirtschaft - durch Beschlüsse der Verbandsversammlung, zuletzt vom 25. Juli 2006, nachdrück-
lich den Willen bekundet, dass die gesamte Region Neckar-Alb zur Europäischen Metropolregion Stuttgart 
gehört. Das Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg wurde gebeten, die im Landesentwicklungsplan 
2002 ohnehin nur grob umrissene und bewusst unscharf gelassene Abgrenzung entsprechend anzupas-
sen. 
 
Nach dem LEP 2002 soll sich die Europäische Metropolregion Stuttgart nicht nur in ihrer räumlichen Struk-
tur, sondern auch organisatorisch auf ihre Dezentralität stützen. Kooperation, Arbeitsteilung, Erzielung von 
Synergien, Vermeidung von Überlastung sind einige der raumordnerischen Leitvorstellungen. Insbesonde-
re die Räume um Heilbronn und Reutlingen/Tübingen sind in ihrer Eigenständigkeit zu stärken, auch im 
Hinblick auf ihre oberzentralen Funktionen für die Regionen Heilbronn-Franken bzw. Neckar-Alb. Der LEP 
trägt damit der auf breiter kommunaler Basis in der Region Neckar-Alb beschlossenen Resolution vom 
14.12.2000 Rechnung. 
 
Mit Blick auf die Erfüllung der besonderen regionalen Entwicklungsaufgaben des Landesentwicklungs-
plans strebt der Regionalverband Neckar-Alb die notwendige Abstimmung aller regionalen Akteure an. Er 
setzt sich dabei insbesondere für die Verwirklichung der im LEP für den Raum um das Oberzentrum Reut-
lingen/Tübingen festgelegten besonderen Ziele (Plansatz 6.2.2.3) ein, die Eigenständigkeit zu stärken und 
die Mittlerrolle in anderen Teilen der Region Neckar-Alb zu wahren und zu nutzen. 
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Bei langfristig zu erwartenden Bevölkerungsrückgängen mit der Folge zunehmender Probleme bei der In-
frastrukturauslastung werden interkommunale und regionale Kooperationen immer wichtiger. Eine tragfä-
hige und qualitätsvolle öffentliche Daseinsvorsorge ist unter diesen Bedingungen vielfach nur noch in in-
terkommunaler und regionaler Zusammenarbeit zu gewährleisten. Die Bewältigung der Folgen des demo-
grafischen Wandels fällt leichter, wenn über Grenzen hinweg kooperiert wird und Möglichkeiten der Ar-
beitsteilung und der gegenseitigen Ergänzung genutzt werden. Interkommunale Kooperationen werden 
unumgänglich, wenn bestimmte Infrastruktureinrichtungen nur (noch) gemeinsam mit anderen Gemeinden 
bereitgestellt und unterhalten werden können. Die überörtliche Kooperation sollte sich nicht nur auf einzel-
ne Infrastruktureinrichtungen beschränken, sondern auch auf eine Abstimmung der Siedlungs- und Ge-
werbeentwicklung zielen und Möglichkeiten einer Schwerpunktbildung berücksichtigen.  
 
Die Kooperationskonzepte, die mit der Europäischen Metropolregion Stuttgart und dem Gäu-Quadrat im 
Landesentwicklungsplan 2002 festgelegt sind, sollen um weitere interkommunale, auch regionsübergrei-
fende Kooperationen ergänzt werden. Einen solchen Kooperationsraum streben z. B. die Gemeinden 
Bempflingen, Grafenberg, Großbettlingen und Riederich sowie die Gemeinden Grabenstetten, Hülben und 
Erkenbrechtsweiler, die Gemeinden Nusplingen, Obernheim, Bärenthal, Egesheim und Schwenningen 
(Heuberg) und die Gemeinde Zwiefalten mit der Stadt Riedlingen an. Die hier aufgeführten Kooperations-
räume und Kommunen sind nicht abschließend zu verstehen. Der Regionalverband unterstützt die Bestre-
bungen einer interkommunalen Zusammenarbeit. Eine solche Kooperation kann aber nur erfolgreich sein, 
wenn sie von „unten“, d. h. den Kommunen, getragen wird. 
 
Die interkommunale Zusammenarbeit in der Region wird weitergebracht durch Vorhaben und Maßnah-
men, wie z. B.  
 

- das Projekt „RegionalStadtBahn Neckar-Alb“, 
- das Modellprojekt „Regionaler Gewerbeflächenpool Neckar-Alb“, 
- interkommunale Gewerbegebiete. 
 

Das „vernetzte“ Denken und Handeln auf regionaler Ebene zeigt inzwischen beachtliche Erfolge. 
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Der Raum Oberes Gäu ist ein typisches Beispiel für die Notwendigkeit interkommunaler, überörtlicher Ab-
stimmung von Planungen. Angesichts der innerhalb Baden-Württembergs einmaligen verwaltungsmäßi-
gen Situation durch das Zusammentreffen aller vier Regierungsbezirke und von vier Regionen bei gleich-
zeitig starkem Siedlungsdruck besteht ganz besonderer Koordinierungsbedarf, da viele kommunalpoliti-
sche Aufgaben heute nicht mehr allein im Rahmen der Zuständigkeit einer einzelnen Kommune gelöst 
werden können. Insbesondere die erhöhte Standortkonkurrenz zwingt im Flächenmanagement und bei der 
Verkehrsplanung zu räumlich koordinierenden und integrierenden Handlungsansätzen. Durch die Erarbei-
tung eines Regionalen Entwicklungskonzepts können unterschiedliche Entwicklungsvorstellungen harmo-
nisiert und eine gemeinsame Grundlage für das Handeln der regionalen Akteure geschaffen werden.  

















































































































































































































http://www.zukunft-breitband.de/



































































































